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RS OGH 1979/3/14 1Ob5/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1979

Norm

ABGB §1472

WRG §4

Rechtssatz

Auch die Ausscheidung von Grundstücken aus dem ö3entlichen Wassergut, die nicht mehr den Zwecken, für die das

ö3entliche Wassergut bestimmt ist, dienen, bedarf der Entscheidung der Wasserrechtsbehörde. Bis dahin kann die

Ersitzung von Eigentum seit dem 1.11.1934 weder begonnen noch fortgesetzt werden.
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